
 

 
 

Gemeinde:    SCHUTTERWALD  
Landkreis:    ORTENAUKREIS 

 
 

 

Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachu ng 
 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung in der Fassung vom 25. Juni 
1981 (Gbl. 1981, S. 441) hat der Gemeinderat am 3. November 1981 folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 
 
Öffentliche Bekanntmachungen werden durchgeführt durch Einrücken in das eigene 
Amtsblatt der Gemeinde.  
 

§ 2  
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 1982 in Kraft. Gleichzeitig wird die bisherige Satzung 
vom 25. August 1972 aufgehoben.  
 
 
Schutterwald, 03. November 1981 
 
 
 
Heuberger, Bürgermeister 
 


